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A. Einleitung

Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der wichtigsten Aufgaben des 
21. Jahrhunderts. Denn die globale Erderwärmung schreitet in einem alarmierenden 
Tempo immer weiter voran. Erst jüngst wurden erneut sämtliche Hitzerekorde ge
brochen, da das Jahr 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
darstellte.1 Die globale Durchschnittstemperatur lag 2024 erstmals 1,6 °C über dem 
vorindustriellen Niveau.2 Dabei bedroht der Klimawandel unsere natürliche Le
bensgrundlage auf der Erde massiv. Das stetige Voranschreiten des Klimawandels 
und die auch in Deutschland immer zahlreicher zu spürenden Klimafolgen wie 
Überschwemmungen, Dürren und Stürme verlangen dringend nach umfassenden 
Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Bisher wurde der Klimaschutz 
allerdings fast ausschließlich als Aufgabe des öffentlichen Rechts gesehen. Wieso 
sollte der Klimaschutz jedoch auf das öffentliche Recht bzw. das Zivilrecht begrenzt 
bleiben? Auch das Strafrecht kann einen Beitrag zum Klimaschutz erbringen. Die 
Strafrechtswissenschaft darf sich angesichts der Bedeutsamkeit eines intakten Kli
mas für unsere Erde und der Dringlichkeit, die Klimaschutzziele zu erreichen, nicht 
länger dem Kampf gegen den Klimawandel entziehen. Deutschland befindet sich 
aktuell auf einem Kurs, in dem die Klimaschutzziele, insbesondere die 1,5 °C- 
Grenze, verfehlt werden wird.3 Hierdurch wird Deutschland nicht nur seiner Ver
pflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen nicht gerecht, sondern ver
mittelt weltweit ein schlechtes Vorbild. Wenn schon eine wohlhabende Industrie
nation wie Deutschland nicht in der Lage ist, ihren notwendigen Anteil zum Schutz 
des Klimas zu erbringen, wie kann dies dann von ärmeren Nationen und Entwick
lungsländern verlangt werden? Allein schon, um weltweit ein Zeichen im Kampf 
gegen den Klimawandel zu setzen, ist es daher dringend notwendig, dass Deutsch
land seine Klimaschutzziele einhält und hierfür alle bestehenden Möglichkeiten 
ausschöpft. Auch rechtlich sollten demnach alle zur Verfügung stehenden Optionen 
genutzt werden, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass in der Strafrechtswissenschaft 
bereits einige Beiträge zu einem „Klimastrafrecht der Zukunft“4 erfolgt sind.5 Die 

1 Copernicus et al., S. 3.
2 Copernicus et al., S. 3.
3 Vgl. Climate Analytics/New Climate Institute, S. 1; ERK, Gutachten zur Prüfung der 

Treibhausgas-Projektionsdaten 2024, S. 8 ff.
4 Dieser Begriff wurde geprägt durch den Aufsatz von Satzger/v. Maltitz, Das Klimastraf

recht – ein Rechtsbegriff der Zukunft, ZStW 133 (2021), 1.



Diskussion um einen möglichen Beitrag des Strafrechts zum Klimaschutz befindet 
sich jedoch noch am Anfang. Es ist bisher kaum erforscht, inwieweit schon jetzt 
klimaschädliche Verhaltensweisen vom Kernstrafrecht erfasst sind. Insbesondere 
fehlt es bisher an konkreten Vorschlägen zur Schaffung eines eigenen Klimastraf
tatbestandes. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Diskussion um die Er
schaffung eines Klimastrafrechts leisten.

Darüber hinaus sind zahlreiche Klimaproteste in jüngerer Zeit Gegenstand 
strafrechtlicher Verfahren geworden.6 Insbesondere die Gruppe der Aktivisten der 
„Letzten Generation“ sorgte mit ihren Festklebeaktionen auf Fahrbahnen für große 
Aufmerksamkeit. Nicht nur in der Rechtsprechung, sondern auch der Literatur 
führte dies zur Diskussion um die Frage, ob die Klimaprotestaktionen als Akte des 
zivilen Ungehorsams oder als Notstand gerechtfertigt sein können.7 Auch die Ver
werflichkeit einer Nötigung gem. § 240 Abs. 2 StGB ist hierbei umstritten. Diesen 
Fragen soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit ebenso nachgegangen werden.

Ziel der Arbeit ist es daher, die für das Strafrecht relevanten Themengebiete rund 
um den Klimaschutz zu erforschen. Hierbei wurden zwei zentrale Fragestellungen – 
die Konzipierung eines Klimastraftatbestandes und die mögliche Rechtfertigung 
von Klimaprotestaktionen – als aktuell wichtigste Problemfelder zum Untersu
chungsgegenstand gewählt. Hierdurch ist die Diskussion um Klimaschutz im 
Strafrecht keinesfalls erschöpft, sondern es sind noch zahlreiche weitere Themen zu 
erforschen.

Zu Beginn der Arbeit wird in einem Grundlagenkapitel die Basis für die späteren 
Ausführungen bereitet. Es werden zunächst die naturwissenschaftlichen Grundla
gen zum Klimawandel erörtert. Ein Verständnis der naturwissenschaftlichen Fakten 
und Zusammenhänge des Klimawandels ist unerlässlich, um auch auf juristischer 
Ebene einen qualifizierten Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Im An
schluss geht die Arbeit auf die durch den Klimawandel betroffenen strafrechtlichen 
Rechtsgüter ein. Dies ist später zum einen für die Frage relevant, welches Rechtsgut 
konkret von einem Klimastraftatbestand geschützt werden soll und zum anderen für 
die Frage, welche Rechtsgüter bei Klimaprotesten die Grundlage eines Rechtferti
gungsgrundes bilden können. Hierbei wird auch diskutiert, welche Funktion den 
Rechtsgütern im Strafrecht zukommt.

5 Siehe etwa Frisch, GA 2015, 427; Satzger/v. Maltitz, ZStW 133 (2021), 1; Satzger/ 
v. Maltitz, Klimastrafrecht.

6 Siehe nur OLG Celle BeckRS 2022, 21494; OLG Karlsruhe BeckRS 2024, 2340; OLG 
Schleswig BeckRS 2023, 24319; AG Berlin-Tiergarten BeckRS 2022, 31818; AG Berlin- 
Tiergarten BeckRS 2022, 31817; AG Freiburg BeckRS 2022, 38216; AG Mönchengladbach- 
Rheydt KlimR 2022, 130; AG München BeckRS 2022, 43645.

7 Vgl. etwa Busche, KlimR 2023, 103; Engländer, JZ 2023, 255 (257); Hautmann/Roloff, 
famos 04/2023; Homann, JA 2023, 649; Kröpil, JR 2011, 283; Preuß, NZV 2023, 60; Rönnau/ 
Saathoff, JuS 2023, 439; Zieschang, Anm. zu AG Flensburg, JR 2023, 136.
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Im darauffolgenden Kapitel beschäftigt sich die Arbeit mit den politisch stark 
umstrittenen Klimaprotesten. Untersuchungsgegenstand ist hierbei, ob Protestak
tionen im Namen des Klimaschutzes unter gewissen Voraussetzungen gerechtfertigt 
sein können. Die Darstellung erfolgt dabei anhand dreier aktueller Rechtspre
chungsbeispiele. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem rechtfertigenden 
Notstand gem. § 34 StGB und der Verwerflichkeitsprüfung des § 240 Abs. 2 StGB.

Daraufhin widmet sich die Arbeit der Strafbarkeit klimaschädlicher Verhal
tensweisen de lege lata. Die Analyse der bisher bestehenden strafrechtlichen Re
gelungen zum Klimaschutz beschränkt sich dabei auf das Kernstrafrecht. Es wird 
untersucht, inwiefern Verhaltensweisen, durch die Treibhausgase ausgestoßen 
werden, nach dem StGB bereits strafbar sind. Im Rahmen dessen werden die 
Strafnormen des § 325 StGB, § 327 StGB und § 329 StGB näher beleuchtet.

Einen Schwerpunkt der Arbeit bilden die Ausführungen zur Strafbarkeit klima
schädlicher Verhaltensweisen de lege ferenda. Hierbei wird insbesondere die Not
wendigkeit und Legitimität der Schaffung eines Klimastraftatbestandes diskutiert. 
Es wird abschließend ein Regelungsvorschlag zur Konzipierung eines Klimastraf
tatbestandes im StGB unterbreitet. Dieser soll das Potential des Strafrechts aufzei
gen, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
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